
 

 
Bauaufsichtsamt 
Bessunger Straße 125, Block D 
64295 Darmstadt 

Telefon: 06151 13-2929 
Telefax: 06151 13-2888 
Sprechzeiten nach Vereinbarung 

Besuchen Sie uns auch im Internet: 
www.darmstadt.de 
E-Mail:  bauaufsicht@darmstadt.de 
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Der Magistrat 

 

 
 
 
Die Bestellung einer Baulast wird meist in Zusammenhang mit einem Baugenehmigungs- 
verfahren erforderlich, um öffentlich-rechtliche Genehmigungshindernisse zu beseitigen. 
Dazu muss die Bauherrschaft weitere Unterlagen vorlegen – siehe Begriff Unterlagen. 
 
Die vom Bauaufsichtsamt erstellte Baulasterklärung ist von allen Eigentümern des zu belastenden 
Grundstücks beglaubigt zu unterschreiben. Auch Erbbauberechtigte und aus Dienstbarkeiten  
Berechtigte (falls dingliche Rechte am zu belastenden Grundstück im Grundbuch eingetragen sind) 
müssen die Erklärung beglaubigt unterschreiben. 
Der Übernehmer der Baulast wird über die Auswirkungen auf sein Grundstück (z. B. zukünftige Bau-
vorhaben) informiert. 
 
Auskunft: 
 
Wer ein berechtigtes Interesse darlegt, kann in das Baulastenverzeichnis Einsicht nehmen oder Aus-
züge anfordern. 
Für schriftliche Auskünfte ist eine Verwaltungsgebühr zu entrichten. 


